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Die Regierung der Bundesrepublik hat sich das anspruchsvolle Ziel gesetzt, Deutschland zu modernisieren; sie hat sich dazu bekannt, dass nur eine geschlechtergerechte Politik die notwendige Modernisierung der Gesellschaft ermöglicht. Analysiert man jedoch die gegenwärtige Situation aus der Geschlechterperspektive, werden alle Widersprüche dieser Politik, die Modernität will und sich gleichzeitig an überholte Strukturen klammert, deutlich.

Die Europäische Union verpflichtet alle Mitgliedsstaaten – und damit auch die Bundesrepublik –, mit der Strategie des Gender Mainstreaming alle politischen Vorhaben dahingehend zu prüfen, welche Auswirkungen selbige auf Frauen und Männer haben. Dieser Grundsatz scheint jedoch im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Verabschiedung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) in der hintersten Schublade versteckt worden zu sein. Schon jetzt ist absolut klar, dass die von Politikern hoch gelobten Vorschläge der Hartz-Kommission die Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und die Möglichkeiten einer eigenständigen existenzsichernden Tätigkeit erheblich verschlechtern. Frauen werden in bisher ungekanntem Ausmaß immer mehr zu Stiefkindern des Arbeitsmarktes. 

Die Notwendigkeit von Reformen wird keineswegs angezweifelt. Ihr Erfolg ist jedoch infrage gestellt, wenn der Ausgangspunkt die traditionelle Arbeitsgesellschaft ist. Im Mittelpunkt steht das überholte Leitbild des männlichen Familienoberhauptes, der die Familie ernährt, dessen Ehefrau sich um Kinder und Hauhalt kümmert und vielleicht ein bisschen dazu verdient. Und die traditionelle Arbeitsgesellschaft ist auf dem Rückzug. Das sogenannte Normalarbeitsverhältnis ist die Ausnahme geworden. Die Mehrheit der Bevölkerung findet sich in zunehmend flexibilisierten und prekären Arbeitsverhältnissen wieder. Die strukturelle Arbeitslosigkeit betrifft in immer größerem Maße vor allem Frauen. Immer mehr Menschen fallen durch das Netz der sozialen Sicherungssysteme.  Im Sinne der Profiterzielung und –maximierung werden immer mehr Arbeitsplätze abgebaut. Und wo nicht genügend Arbeitsplätze da sind, nützen die beste Vermittlungsstrategie, verschärfte Zumutbarkeitskriterien und die Bestrafung von angeblich Arbeitsunwilligen nicht, um den Arbeitsmarkt zu beleben.   

Dem massiven Druck von Frauen und ihren Verbänden ist zu danken, dass aus den Papieren der HARTZ-Kommission zumindest der Vorschlag, die zumeist männlichen „Haushaltsvorstände“ auf dem Arbeitsmarkt zu bevorzugen, verschwunden ist. Doch vieles von dem, was nun seit Beginn der Jahre 2003 und 2004 gilt und was im Jahre 2005 auf uns zukommt, ist nicht gerade als frauenfördernd oder wenigstens frauenfreundlich zu bezeichnen. 

Bereits Anfang 2003 wurden die Sätze der Arbeitslosenhilfe faktisch gesenkt, die Vermögensfreibeträge um 60% gekürzt und die Anrechnung von Partnereinkommen verschärft. Diese Neuregelung hatte zur Folge, dass 40% der Frauen die Arbeitslosenhilfe verwehrt wurde. Das klassische Modell des Familienernährers mit einer von ihm finanziell abhängigen Ehefrau kommt wieder umfassend zum Tragen.

Durch die geplante Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe wird die erhöhte Anrechnung des Partnereinkommens nochmals verschärft. Hier schlägt die generelle Benachteiligung von Frauen im Erwerbsleben doppelt durch: sie verdienen im Durchschnitt ein Viertel weniger als Männer! Verliert eine Frau mit geringem Einkommen ihren Job, verliert sie auch ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Sie wird auch ausgeschlossen von Weiterbildung und Umschulung, die ihr neue Möglichkeiten eröffnen könnten. So wirkt der Staat nicht auf die Beseitigung bestehender Nachteile und die Schaffung von Bedingungen für eine eigenständige Existenzsicherung von Frauen hin, sondern reanimiert ein der Gleichstellung diametral entgegengesetztes Ernährermodell.

Nun bleiben Frauen noch Mini-Jobs, die zum einen kaum neue Arbeitsplätze schaffen und die Umwandlung von Vollzeit- und versicherungspflichtigen Teilzeitstellen begünstigen und zum anderen unsozial und frauenfeindlich sind, weil sie die Altersarmut der Betroffenen – vor allem der Frauen – vorprogrammieren und Frauen in die Rolle der zuverdienenden Hausfrau drängen. Frauen machen vier der sechs Millionen geringfügig Beschäftigten aus, mit einem Lohn, von dem niemand eigenständig und existenzsichernd leben kann. Wenn Frauen nicht familienversichert sind, müssen sie einen großen Teil ihres Lohnes für den Krankenkassenbeitrag zahlen. Für die Rente ist der Arbeitgeberbeitrag ohne Zuzahlung wenig wert. Dazu kommt, dass die Frauen nicht in der Arbeitslosenversicherung sind und bei Erwerbslosigkeit demzufolge keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Aus Sicht des Deutschen Frauenrates ist die Gefahr groß, dass die Frauen in eine Abwärtsspirale geringfügiger Beschäftigungen geraten, die zudem auch immer weiter von ihrer ursprünglichen Qualifikation wegführen.

Alle Nachteile, die Frauen in der Erwerbsarbeit haben, bewirken automatisch Nachteile in der sozialen Sicherung, die aus ihrer historischen Entstehung heraus immer noch an lohnabhängige Beschäftigung gebunden ist.  Festzuhalten an dieser einseitigen Bindung sozialer Sicherung an Arbeitsformen der Industriegesellschaft ist rückwärts gewandt. In dem Maße, wie Wissen und Kommunikation entscheidende Entwicklungsressourcen werden, werden sich auch die Arbeitsbiografien von Frauen und Männern verändern. Phasen der Ausbildung und der intensiven Weiterbildung werden sich mit Beschäftigung, mit Erziehungsarbeit, Selbständigkeit oder zivilgesellschaftlichem Engagement abwechseln und überlagern. Das heißt mehr Freiheit zur Entscheidung und bedeutet eine größere Vielfalt von Lebensentwürfen und Arbeitsbiografien.

Es ist Aufgabe des Staates und erst recht eines Sozialstaates, die Brücke zwischen Freiheit und Gleichheit, die stets in einer konflikthaften Wechselbeziehung stehen, zu schlagen. Diese Brücke heißt Solidarität. Für ein modernes soziales Sicherungsnetz müsste dies bedeuten,  dass auf der Einnahmenseite – losgelöst von der ausschließlichen Bindung an lohnabhängige Arbeit – alle Einkommensarten einbezogen werden. Auf der Leistungsseite müsste es Sicherheit in allen Lebens- und Tätigkeitsphasen für jede Frau und jeden Mann ermöglichen.

Es ist Aufgabe des Staates, Steuergelder in ein völlig neues Bildungssystem zu investieren,  das unabhängig von Herkunft und Einkommen die Fähigkeiten aller fördert. Hier könnten Arbeitsplätze geschaffen werden, die der Erwirtschaftung hoher Gewinne, der Kreativität und Innovationsfähigkeit künftiger Generationen dienen. Sie wiederum sind notwendig, um nachnachhaltiges Wirtschaftswachstum intensiv zu befördern. Das Konzept lebenslangen Lernens umfasst Betreuung und Bildung der Jüngsten ebenso wie die Einrichtung von qualitativ hochwertigen Ganztagsschulen und weiterführender Bildungseinrichtungen. Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik – für viele Menschen und insbesondere für Frauen in den östlichen Bundesländern die einzige Möglichkeit, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen – müssten langfristig angelegt und zu einem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, wie das in anderen europäischen Ländern längst erfolgreich praktiziert wird, ausgebaut werden.

Eine Bürgerversicherung, eine steuerfinanzierte existenzsichernde Grundsicherung für Kinder, ältere Menschen und Benachteiligte müssen ebenso Elemente eines neu ausgerichteten Sozialstaates sein wie die Schaffung von Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Arbeit gibt es reichlich; es müssen aber Arbeitsplätze geschaffen werden statt die Arbeitslosenstatistiken zu verschönern und die Arbeitslosen abzuschaffen, indem man vorrangig Frauen zurückwirft in die Versorgerehe oder die Abhängigkeit als Mini-Job-Zuverdienerin. 

An dieser Stelle soll, ohne ins Detail gehen zu können, noch darauf verwiesen werden, dass Sozialabbau keine Einzelerscheinung und kein „deutsches Phänomen“ ist. Auch im Rahmen der Europäischen Union verstärken sich die Tendenzen eines radikalen Angriffs gegen den Sozialstaat. In dem vorliegenden Entwurf für einen Europäischen Verfassungsvertrag gibt es  kein garantiertes Recht auf eine Rente und auch keinen garantierten Schutz im Fall von Erwerbslosigkeit. Der Entwurf enthält auch keine „soziale Verpflichtung des Eigentums“, wie dies im Grundgesetz der Bundesrepublik noch enthalten ist. Die „unternehmerische Freiheit“ erhält demgegenüber Verfassungsrang. Im Gegensatz zu den sozialen genießen in dem Verfassungsvertragsentwurf die Rechte des wirtschaftsorientierten Binnenmarktes oberste Priorität. Das heißt im Klartext: Soziale Rechte und öffentliche Daseinsfürsorge werden der Wettbewerbsfähigkeit des EU-Binnenmarktes untergeordnet. 

Die in der Bundesrepublik beschlossenen Reformvorhaben sind keine wirklichen Reformen. Sie befördern Armut und soziale Ausgrenzung und drängen Menschen ohne deren Verschulden ins gesellschaftliche Abseits. Nur, wenn die Lebensverhältnisse und Interessen der Mehrheit der Bevölkerung – der Frauen – berücksichtigt werden, können Reformen für eine zukunftsfähige, lebenswerte und sozial gerechte Gesellschaft zum Erfolg geführt werden.

